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:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 0.471,14 € nebstZinsen in Höhe von b
Prozdntpunkten irber dern Basiszinssatz

aus 184,50 € seit 08.08,2011, aus 292,05 € seit 31.07.2011, aua 79,25 € seit
16.02,1 1 , aus 1.236,04 € selt 16.07.201"1, aus 1 ,007,54 € seit 11.97 .2011, aus Zg,0g
€ seil 12,a6.1'1, aus 210,08 € seit 31-05.2011, aus 1gg,1s € seit 19.0r.201T, aus
594,55 € seit 08.05.2011, aiJs 109,96 € seit 23,fr4.2}11, aus 181.50 selt 25.03,2011,
aus 80,71 € seit 12.03,201f , aus 233,02 € seit 29.01.20f I, aus 923,65 € seit
29.01 ,2A11, aus 283n64 € seit 23.01 ,2fi11. aus 182,80 € seit 15.01 .2ß11, aus 545 03
€ seit 26.11.2010, aus 305,00 € seit 05,0?.2010, aus 191,40 € seit 13.05.2010, aus
1.357,95 € seit 18.03.2010, aus 28,00 € seit 28.02.2010, aus 92,10 ssit 26.08.2009,
aus 241,00 € selt 08.05.2009, aus 143,4$ € seit 10.03.2009, aus 198.92 € seit
10.03,2009, aus 108,20 € seit 28,92.2009, aus 14ü,49 € seit 23.02.2a09, aus 383,52
€ seit 31.01.2009, aus 124,40 € seit 23.09,2008. aus 119,68 € seit 31,05.2008 und
aus 369,43 € seit 21.84.200E zu bezahlen.

2. lm übrigen wird die Klage abgewiesen.

3, Die Kosten des Vefahrens trägt die Beklagte zu 9/10, die Klägerin zu 1/10.

4, Das Urteil ist vorläufig vollstreckbaf, für die Klägerin jedoch nur gegen Sicherheitsteis-
tung in Höhe von 1.|00/o des jeweils zu vollstrecl<enden Betnags, Dis Klägerin kann die
Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des aufgrund des Urteils
vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagte vor derVollslreckung Si-
cherheit ih Höhe von 110% des ieweiTs zu vollstreckenden Betraos leistet.

Streitwert 10.457.S9 €
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Tathnstand:

Die Klägerin, ein Autqvermletungsuntemehmen, macht gegenüber der beklagten Versi-
cherung'aus abgetrotenem Reoht restliohe lr/liekinsansprüohe äus insgesarnt s1 Fahr,
ee u g-M ietve rlnigen g elten d.

Anlass der Anmiefuorgänge zrrubchen der Klägerin und den jeweiligen Kunden wären
jeweils Verkehrsunfälle. Die Fahzeuge der Unfallgegner warcn zurn Zeitpunkt des Un-
falles bei der Beklagien haftpflichtuersichert. DTe Beklagte beglich vorgerichtllch jeweils
durch schrifllichen Bescheid ,,ohne Anerkennung einer Rechtspflicht'' einen Teil der gel-
tend geinaclrten Koeten" Dabei wurde leweils darauf hingewiesen, dass man gich bei
der Abrechnung der Miatr,rragenkoslen an derr durchschnit$ichen Nonnaltarifen oriantjert
habe. Der geltend gernachte Tarif habe darüber gelegen, weshalb nur der genannte
(niedrigerel Bettag erstattet werde. Die Geschädigten traten ihre "Ansprüche auf Ersatz
der fällig werdenden Ersab,rragenkosten und der jeweiligen Unkoslenpauschale', je-

weils 
"zur 

Sicherung. afi die Klägerin ab,

lm Einzelnen handelt es sich urn die foigenden Fülle:

afi. Nqme des
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uarum unu

Ort doi
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falls

uilEI{*
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nilietfühf-
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rung)

ftlletdfluef i{i. laft

oigener

E€ltch-

nung gDm-
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+ Zulagen

zustehen-
dor Belrag
i n €

Rschnung

der KlH..

eerln albor

€

Zähl ung
der Eo-

lilagtcn

i n €

SUmme

l n e

1 f,D 11 .06 ,11 ;

Haiterbach

01 t\1 Tage

(27.06,11
bis
o1,07.11)

466,2q 413.03 22r].00 193.03

tF 0 1 _ o 6 . 1 1 i

OErtingen

0? 3 Tsge

(27.06.11

bis

29.0e,11J

582,86 543.01 218,00 328,01

3 - 16,05-2ff r1

tsad-

o1 o1 3 Tage

t30.0s_11
äTApE 255taz 160,00
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Llebenzell-

Unterlengen
hädt

bis

01,08-1 f

4 r- 20.05_a011.
Calw

07 07 und 05 18 Tage

(20.05,11

bl$

06.i)6.11)

2ß8e.52 2321,04 1 085,00 1

Fa'. - ?Ä-o5.11i

Fed Wildbao

06 06 16 Tqg€

(25 05.f 1

bis

0e.06 11)

1.861,10 1.401,84 794,10 .00?,54

o - 23.O4.11;

Sqhaffheu-

s€n

UD 05 2 Tage

{0s.05,11
bis
10.05,11)

2F,9,70 266,01 203,01 tre

Fa.

-,

31 .03 .11 ;

Alihengstettf

I\leuhengstst

t

o4 04 + Tsge

(18.Pl .11

bls

2 r .M"11 i

418,82 392J5 161 20 e41,19

tt rl 21 09,11

Calw

05 05 3 Tago
( 1 1 . 0 4 , 1 1

ble

1s.04,11)

404,58 388,O1 2'15,00 l I  l r u r

s - 14 ,03-11;
Bruohsal

flA ut) 0 Tage
23.03.11
bis

{16.04.11

'1 .19f  
,88 '1, {01,98 455,00 648 98

1 0 - D8-o1 ,201 1;
Ludwigaburg

0s 08IGeländ

ewägerr

1 Tag

18.03. f  1

308,72 ?57,00 147,M 109,96

1 1 r- 03.02,201J i
Pfd|zheim

OE 06 TTagei
72,02.11
bie

25.02.11

380,2D 37S,SO 1s5,00 224.99

1 ' r- 26.01 ,2o1 { I

Niefem

OB os 3 Tega;

08.02.11

biE

10.0?,11

64S,64 €67,m 4il7,9.-a 178.01

{von Hl.

verlangt:
i A 4  A 6 A

- t1 tIF 17.12.2010:
Obenei.
chenbach

08 05 J I age:

21.12,10

bis

23.12.10

502,40 479,00 204,98 269,8?

14 IF 7ß.11.2010',
lMtdDerg

o8 3 Tage;
21,12.10
bis

23-12.10

643.s8 6ö7,00 2ls,0a UU
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;

03.12_20 f 0;
Althenge teü

08 OB 3 Tage;

1e.12.1 0

hiu

15.12,1 0

B23,Eg 60?,00 255,O1 3{i1,99

18 I 24.10.2010;
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01 01 + Tägei

47.12-10
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10.12.10

41z,ffi sg7,0D 180,00

rt 07,10.2010:
Slmmoz-

heln

09 08 18 Tage;

07_{0.10

bls

22,10.10

2.565.60 2.398,03 1.790.00 545,03

t ü rG 21.rL5.2010;
Cshv

00 08 5 TEgs;

31.05,10

bis

ü4_08.10

1.034i00 s40,00 580.00 380.00

1S rF 22,.43.7D10:
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05 05 4 Tage;

06.04.10

bis

0s,04.10

5f 2,08 51S,0a 25ü,öo
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v€rlangt

262.06 €i
20 I Ver-
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rungemakl
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?s.01.2010;
Catw

Uö 0e l9Tage;
e8,0f ,10
bls

1S.02,10

2,846.80 2.532,s5 '1.175,00 1.375,95

2 l - 18.41.2010;

Althengslett

o9 z, ' lage;

2'1.01, ' tO

bis

22.01.10

320.0D 319,99 250,0o aq oo

qr 03.I}7,20t)9;
Oberrsi-

cfienbach

o1 01 3 Täga;

07,07,fis

bls

00.07.0s

279,7? 2ss,0z 1s0.00

a5 e 24-O3-20091

Effringen
0? 0s 41aW:.

31.03.0s
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0s,u4.09

r00,0D 563,01 275.00 2S4.0

21 rl 27,O1-2DO9i
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bis

0d.02.09
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25 7f. 23,01.2009;
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06 06 B Tage;

03.02-09
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Die Klägerin beansprucht jeweils des gewichtete Mittel des Normaltarifs nach dem
Schwacke-Aulomletpreisspiegel 20'10 ftrr das betreffende (dreistellige) Postleitzahten-
gebiet, ünd zwar ie nach Länge der Anmletung durch Additlon von Tages-, 3-Tages bzw.
Wochenpreisen, Als Eigenersparnis wurden grundsäfzlich 5% der so errnittelten Sumrne
abgezogen, in den Fäl len 13, 17, 18,20,21,26,28,30 und 31 unterbl ieb eln Abzug im
Hinblick darauf, dass ein klassenniedrigeres Fahrzeug angemietetwurde. In allen Fällen
trtturde zudern ein pauschaler Aufschlag uon 20% auf den Grundpreis abzilglich Eigen-
ercpamis vorgenommen. Als Nebenkosten wurden hlnzuaddiert Zuschfäge fur eine Volt-

kaskoversicherurtg in allen Fällen, Zuschläge fur lMnterfeifen in den Fätlen Zift. 11, 12,
13, 14, 15, 16, 2A,?1,24,25,26,27,28 und 31, ZuschlägefüreTtEnzusätzl lchen Fah-
rer in den Fällen Ziff . 5,9 urrd 29 suwie Zuschläge f|r Zustellung und AbhoJung flsg

Fahneugs in den Fällen 71ft, Z, 5, 9, ' !0, 1 1, 12, 13, 2D (nur Abholung; , 24, 27, 29, 30

und 31. Soweit der auf diese Weise ermittelte Gesamtbetrag höher ist als der von der

Klägerin gegenüherder Beklagtsn in Rechnung gestelite Betrag, beschränkte dte (läge-

rin ihrs Forderung äuf den in Rechnung gestellten Betnag.

Calw 1s.0100
bls

20.01,Or1

t t ilr 15.12.?008;
Bad-\A/ildbad

01 01 ? Tage:
1e.01,09
bis

20,01,0s

250.20 251,9S 95,ü1 168,98

(vot1 Kl.

verlangt:

1es,1e)
1 0 - 11J22nffi;

lrn Calw u.

Hectringen

06 05 + 1
l l Tage;
12.12.08

bls

22.12.O8

1.ä37,00 1.352,97 960,46 383,52

?A 3 12.o8.2008;
Bretten

04 04 3 Tagei

18-88.08

bie

20.0a.0s

473.54 43?.gS 299,55 r33,4{

30 - 25_0s.2008:

Vaihlngen^

Enz

08 07 3 Tege;

24.M.08

bls

2S.04.08

552.80 s35,01 gez,A? 172 69

3 t I, 04-03.2008;

Höfen

fie g2 '15 Tssei

05.03.üS

bis

19,03 08

1-865,O0 1..t04,o1 1.034 sS ,43
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Die Ktägbrin beantragt:

Die Eeklagte wird verurteilt, an die Klägerin 10.467,g9 € € nebst
zinsen in Höhe von E prozenipunken ilberdem Basiszinssatz
aus 193,03 € seit 08.0S.2011, aus SZg,01 € seit 91.07.2011. aus
S5,02 € seit 16.07,11, aus 1.29e,04 € seit 10.ü7.2011, aus
1.007,54 € sei t  11.07.2011, aus 99,00 € sei t  12.0S.11, aus
241,19 € sei t  31.05,20T1, aus 171,01 € sei t  19.0b.20!1,  aus
640,98 € seit 08.05.4011, aus 109,96 € seit 2g^04.2011, äus
224,99 sei t  25,03.2011, aus 161,65 € sei t  12.03.2011, aus
269,02 € selt 29.01.2011, aus 392,00 € seit 29,01,2011. aus
351,99 € seit 23.01 .2D11, aus 207,00 € seit 15.01 ,2011', aus
545,03 € seit 2ö.11,2010, aus 360,00 € seii 0S.A7.ZO1o, aus
262,08 € sei t  13.05.2010, aus 1.gST,g5 € sei t  19.09.2010. aue
B9,gg € seit 28,02.2010, aus 10b,02 sert 26.08.2009, aus
294,01 € seit 08.05.2009, aus 194,?g € seit 10,03.2009, aus
206,34 € seit 10.CI9.2009, aus 149,98 € seit 28,0A.2009, aus
f 65,19 € sel t  23,02.2009, aus g8g,52 € sei t  g i .0, f  ,200g, aus
13344 € seit 23.09.2O08, aus 122,69 € seit 31.05_2008 und aus
369,43 € seit 21.04"2008 zu bezahten.

Die Beklagte beantragt,

dre Ktage abzuweisen.

Sie mecht geltend, dass die Klägerin bere-rb nicht aktivlegitimiert sei. Dte vorgelegten
$icherungsabtretungen seien unwirksarn, da sie eine Rechtsdienstleistung im Sinne des
$ 2 Abs. 1 RDG darstelle, dle nicht als erlaubnlsfreie Nebentatigkeit im sinne des g 5
Abs. 1 RDG einzuordnen sei und dernnach gemäß $ 

.lg4 BGB nichtig sei. ln diesem
Zusammenhang trägt die Beklagte vor, da$s die Geschädigten an den streitgegensländ-

lichen Unfallereignissen zurnindest eine Mithaftung in Höhe der Betriebsgefahr treffe, so
dans die Ansprüche auch dem Grunde nech slreitig seien. Dies untermauere den Vor*
wurf der unerlaubten Rechtsdienstleistung, da auch Haflungsfragen dem Grunde nach
zu klären'seien.

Hinsichtlich der Höhe der geltend gemachten Mietwagenkosten wendet sich die Beklag-
te gegen die Geeignetheit der Schwacke-Liste als Schätzgrundlage. Die in der
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Schwacke^Liste verzeichneten Tarife hätten schon aufgrund der oftnen Befragungsme-

thode gggenüber den Mietwagenfirmen, die missbrauchsanfäfiig sei, mit den realen
Marktpreisen nichb zu tun. Die sogenannfe Fraunhofer-Studie, die deutlich niedrigere

Preise alrfweist, bilde den Markt realistischer ab-ZurErschtitterung der Geeignetheit der

SchwacRe-Liste als Schätzgrundlage legt die Beklagte jeweils sogenannte screenshots

aus dani Internet vor, in denen für jeden Geschäciigten von drei großen'Autovermie-

iungsfirrnen {Sixl, Avie und Europcar) im Januar 2012 Angebote über die jeweils geltend

gemachte Gesamtmietzeit eingeholt wurden. Dfe Beklagte behauptet, die jeweils Ge-

schädigten hätten problamlos zu einem dem arithmetisohen Mittel dieser drei Angebote
entsprechenden Prels, der jewellg deutlich niedriger ist als der klägerseits abgerechnet€
Betrag, ein Fahrzeug der geltend gernachten Gruppe mieten können. Es handele sich
urn jederrnann zugängliche Angebole und Preise. Ein entsprachendes Fahzeug hätte

zu dern genannten Preis im Zeitpunlct der jeweils streitgegenständlichen Anrnielung an-
gemietet werden können,

Erhältlich gewesen seien die Fahzeuge jeweils bei Mietstationen in den streitgegen-
sländlichen Anmietregionen in Pforzheirn und Bruchsal. Die Preise der eingeholten Rn-
gebote entsprächen dern Preisnivsau der Fraunhofer*Studie, i,vas deren Korrektheit be-

stätige.

Zu einzelnen Anrfiietuorgängen, bei denen ein Zuschlag fiir einen weiteren Fahrer gel-

tend gemacht uvird (Zitf. 5, g, 2g), wird geltend gernacht, dass eln solcher Zuschlag aus-

scheide; da firr das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen wurde. Es ha-

be daher durch eine unterstellte Nutzung dutch mehrere Fersonen kelne zusätzliohes

Risiko bestan den, welches eine n Preisaufschlag rechtferiigen wtlrde,

]n den Fällgen 7, 9,'10 und 13 nracht die Beklagte geltend, dass aufgrund des

Fahrzeugsalters elne Herabstr.rfung des Fahrzeugs in der Schwacke-Lisie ufx eine

Fahrzeu ggruppe hätte vorgenorn men werden rnü ssen.

In Fällen, in denen ein Aufschlag für die Ausstattung mii Winterreifen verlangt wurde

(zitr. 11, 12, 13, 14, 15, 15, 20, ?1, 24, 25, 29,27,28 und 31), wtrd die Berechtlgung

eines solchen Aufschlags bestritten. Für die Zeit der Nutzung der Winterreff€n würden

die Somrnerreifen entsprechertd geschont. Zudem sei davan auszugehen, dass Fahr-



?412-06-06 16:7? t^J .A.Z.Autovermi  e tung +497?3165739 >> 03025898999 P 9/18

- g - .

zeuge, ftir welche eine WinterbereTfung benutigt werde, unmittelbar rnit Wnterreifen statl
rnit Sommerreifen gekautt würden,

i
Wegen der weiteren Einzelheiten wlrd auf dle Schriftsetze der Psrteien Bezug genom-
men,

Entec hei d u n gsg rtinde :

Die zuläSsige Klage ist in Höhe von 9.47'1,14€ begnindet.

;

Die Klägerin hat aus abgetretenem Recht Anspruch auf Erstättung der geltend gemach-

ten lvlieturagenkosten in der zuerkannten Hohe.

Die Klägerin ist zur Geltendmachung der Mietwagenkosten akiivlegitimiert. Die Abtre-
tung der Anspriiche auf Ercatz der Mietwagenkosten an die Klagerin ist nlcht nach g 134
BGB wegen eines Verstqßes gegen SS 1,2,3 und 5 Rechtsdienstleistungsgesetz
(RBG) nichtig. Dabei kann offenbleiben, ob es sich beider Einziehung der an die Kläge-
rin erfttliungshalber abgetretenan Schadensersafforderungen der Geschädlgten um

einen Rechtsdienstleistung irn Sinne von $ 2 Abs, I RDG handelt oder ob nicht vielmehr
eine eigene Rechtsangelegenheit der Klägerin vorliegl. Denn auch wenn rnan uom Vor-
liegen einer Rechtsdienstleistung ausgeht, so ist diese jedenfalls nach g S Abs. 1 Satz f

RDG erlaubt. Nach dieserVorschrift slnd Rechtsdienstleisiungen im Zusamrnenhang mit
einer anderen Tätigkeit erlaubt, wenn sie als Nebenleistung zum Berufs- qder Tatig-
keitsbild des Handlenden gehören. Ob elne Nebentafigkeit vorliegi, ist nqch'ihrem tnhalt,
urnfang und sachlichen ZusamrnEnhang rnit der Haupttütigkeit unier Berücksichtigung

der Reehtskenntnisse zu beurteilen, die für die Haupttätigkeit erforderlich sind (S 5 Abs.

1 Satz 2 RDG).

Wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 31,01 ,2012 {Az.: V1 ZR 143/11,

NJW 2012, 1005, 1006 f.) ausführlich dargelegt hat, hat der GeseEgeber mit dem neuen

$ 5 Abs. 1 RDG gegenüber der früheren Reehtslage nach Arl. 1 $ 5 Nr. 1 RBerG eine

gewlsse Liberalisierung im Hinblick auf zulässige Nebentätigkeiten frir wirtschaftlich läti-
ge Unternehmen bezwepkt, spezlefl auch hinsichtlich Einer lnkassstätigkeit. Zwar sind

Rechtsdienstleislunqen weiterhin nur erlaubt, wenn es sich um einen Nebenleistung
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handelt und diese zurn Beruft- [hd Tätlgkeitsbild des Unternehmers gehört. Die Zuläs-

sigkeit dfiordert aher nicht mehr elnen unmittelbarcn, unlösbalen zusammenhäng mit
der beruflichen Tätigkeit, sondern setzt tediglich voraus, dass die Rechtsdienstleistun-
gen zu der jeweiligen Hauptlätigkeit gehören. Entscheiderrd ist, dass eirr saohlicher Zu-
sammeÖhang zwischen Haupt- und Nebenleietung besüeht (BGH, NJW 2012, 1005,
1006). Dieser sachliche Zusammenhang besteht bei der Einziel'1ung von abgetretenen
Kundenforderungän durch Mietwagenuntemehmen. Es gehört zu den ublichen Neben-
leistungen von Mietwagenunternehmen, die Kosten ftlr Mietwagenkosten gegenüber der
gegnerischen Versicherung nachzuweisen und durchzusetzen, um so auch die Kunden

von def ,flrr sie lästigen Schadensregulierung eu entlasten.

Allerdings hat der Regierungsentwurf zum neuen Reohtsdienstleistungsgesetz aus-

drücklich danech differenziert, ob die betroffene Forderung dern Grunde oder ledigllch
der Höhe nach im Streit steht. Die Regulieruhg dem Grunde nach streitiger Schadensfäl-

le sollte danqch keine nach S 5 Abs. 1 RDG zulässige Nebenleistu[g der Verrnietung
eines Kraftfahzeugs sein, weil die Klärung der Ver:schuldensfrage für den Unfallge-
schädigten vofl essenzieller Bedeutung sei. Der Bundesgerichtshof hat diese Aussagen
aus dem Regierungsentwuff bei der Auslegung derVorschrift berücksichtigt und geiangt

aum Ergebnis, dass eine Fordelungseinziehung durch Mietwagenuntemehmen nur dann
als erlaubte Nebenleistung anzusehen sei, wsnn allein die HÖhe der Mietwagenkosten
Im Streit steht,

lm vorliegenden Fall lst aber auch untei Zugrundelegung dleser vom Bundesgerichtshof

vorgenornmenen Differenzierung nlcht von einern Verstoß gegen das Rechtsdienstleis-

tungsgesotz auszugehen. Denn der pauschale Einwand der Beklagten, die Forderungen

seien dem Grundo nach streltig, weil die Kunden der Klägerin eine Mithaftung zumindesl

in Höhe der Belriebsgefahr trefie, ist als unbeachtlich snzusehen, nachderfl sich die Be-

klagte darnit im Widerspruch dazu setzt, däss sie vorprozessual hei der Abrechnung der

Schadensfäl'le keinerlei Einwendungen dem Grunde nach vorgebracht, vielmehr aus-

drücklich lediglich darauf abgestellt hat, dass die geltend gemachten Ansprüche nach

einem zu hohen Tarif, also der HUhe nach unrichtig berechnet worden seien. Die Be-

klagte hat im übrigen ihre Behauptung, die Kunden der Klägerin treffe eine Mithaftung in

Höhe der Betriebsgefahr, in keinerWeise - etwa durch Vorlrag zu den Unfallgescheh'en
- substaniiiert. Das hätte sie aber insbesondere auch vor dsrn Hintergrund des vorpro-
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zessualen Verhaliens tun müssen, utTt den klägerischen Vortrag einer unstreitigen A1-

Ieinhaftung substantiiert zu bestreilen,

Das Gericht hat die der Klägerin zustehenden Mietwagenkosten auf der Grundlage von

$ 287 ZPO ausgehend vom sogenannten Modus (gewichte{es Mittel = häufigst genann;

ter Preis) bzw., wenn kein Modus angegeben ist, vom nnahen Miftel" des Nonnaltarifs
der sogänannten oschwacke-Llste" geschätzt. Ftir die Fhlle 1-21wurde die Schwacka-
Liste 2o10, für die Fälle 22-27 die Schwacke-Liste 2009 und für 28-31 die Schwacke-
Liste 2008 angewandl.

Die Schwecke-Liste ist von der Rechtsprechung seit geraumer Zeii als zulässige

Schätzgrundlage für die Bestimmung von Mietluagenkosten anerkannt (vgl. z.B, BGH,

NJW 2008. 1519 Rn. 10; 8GH NJW-RR 2010, 679; BcH NJIV 2ß"10,1145, EGH NJW-

RR 2010, 1281, BGH NJW-RR 201 1, 823, BGH NJW 2011, 1947, 194S), ftuar gibt es
inzwischen mit dem vorn Fraunhofer Institut errrittelten Mietpreissplel für ftIietwagen
eine konkurrierende Liste, die von der Rechtsprechung teilweise zur Anwendung ge-
bracht wird - als alleinige Schätzgrundlage (so z.B. OLG Hamburg, N4/2009, 394; OLG
FranKurt a,M., SP 2010, 401i oder zur Ermittlung eines arjthmetischen Mittels zarischen
den beiden Llsten (so z.E, OLK Karlsruhe, NJW-RR 2012, 26 ff.; OLG Saarbrtlcken,
NZV 201O,242j -, und die dEr BundesgerichFhof ebenfalls irn Rahmen des tatrichterli-
chen Errnessens als geeignete Schätzgrundlage anerkannt hat. Das Gericlrt hält aber
aus den nachfolgenden Grtlnden nach wie vor an der Schwacke-Liste fest Während

sich das Fraunhofer-lnstitut beiseiner Erhebung auf Intemet-Portale, die eine verbindli-

che Buchung erlauben, und damit auf eine relativ kleine Ausuahl größerer Anbieter be-

schrankt hat, ist die Datenbssis der Schwacke-Liste breiter. Die Schwacke-Liste erlaubt

auch eine genauere geoEraphische Differenziefung, da sie anders als die Liste des

Fraunhofer-lnsiiluts dreisiefiige Poslleitzahlenbereiche abbildet. Auch wenn man bei der

Schwqcke-Liste die otfene tsefragungstechnik, die die Gefahr des Missbrauchs birgt,

weil die bafragen hJlietwagenuntemehmen ein wittschaftliches lhteresse arn Ausgang

der Erhebung haben, kritisieren kann, ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der

Fraunhofer-studie um eine von der Versicherungswirtschaft in Auftrag gegebene Studle

handelt, die deshalb grundsätzlich zumindest ganz ähnlichen Vorbehaltren begegnel (s.

ausführlich und (rberzeugend zu den Voatlgen der Schwacke-Liste auch LG Dortmund

Urteil vom 01.03.2012. Az^ 4 S 97111, zit. nach JURIS, Rn. 21 ff.).
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Der Beklagten ist es im vorliegenden Fall nicht gelungen, die Eignung der Schunacke-
Liste zur Schadensschäteung gemäß S 287 äPO zu erschüttern, Die Eignung von Listen
und Taballen, die bel der Schadensschätzung Verwendung finden können, bedart nur
dann der Klärung, wenn mit konkreten Tabachen aufgezeigt wird, dass geltend ge^
machte Mängel der Schähungsgrundlage sich auf den zu entscheidenden Fall in erheb-
lichem Umfang auswirken {BGH, NJW 2008, 151Q; BGH NJIIU-RR 1251; BGH, NJW
2D11,1947, 1948; BGI-i, NJWRR 2011, S23 f.). Die Beklagte hat irn vortiegenden Fall
jeweils für ieden Schadensfall Screenshots vorgelegt, aus denen sich {irn Januar Zo12
elngeholte) Interneianoebote dreier firoßer, bundesweit tätiger Autovermietfinnen fllr die
Anmietung eines Fahrzeugs der betrefFenden Klqsse ergeben sollen, die günstiger sein
solien als die nqch Schwacke-Liste ermittelten Tarife. Die Screenshofs weisen einen
Gesamtmietpreis fur die Anmretung über den geltend gernachten Gesamtanmietzeit.
räum aus, wobei die Preise teifweise mit dern Zusalz nqb' verbqnden qind und in unter-
schiedliohem Maße ersichtlich ist, wefches*Exträsu mit dem Preis abgegolten sind, Teil-
ureise eigibt sich aus dem Screenshol, dass eine Vollkaskoversicherung mlt substantiel-
ler Selbstbetelligung enthalten isi; dle Tahl der Freikilometer sowie dle Ausstattung mit
Winterreifen ist teilweise engegeben. Dle Beklagte hat behauptet, dass den Geschädig-
len Fahaeuge zu den genanntBn Preisen im Zeitpunkt der Anmietung hätten zur Verftl-
gung gestellt werden können und hierfür Sachventändigenbeweis beantragt.

Der Voritag der Beklagten ist aus einer Reihe von Gründen nicht geeignet, für den vor-

liegenclen Fall die Eignung der Schwacke-Liste als Schätzgrundlage in Fnage zu stetfen.

Bei den Angeboten handelt es sich - die Authenzität der Screenshots untersbllt - unr im
Januar 2012 eingeholte lntsrnetangöbote, Die Frage, ob zum Anrnietzeitpunkt bei den

fraglichen Annrietgtationen Fahaeug zu gleichen cder ähnlichen Preisen buchbar und

auch latsächlich verfügbar gewesen wären, ist damit nicht geklärt (so auch OLG Köln,

Urteil vom 22-03.2011, Az. 3 U 47110, zit. nach JURIS Rn. 10). Diese Frage ist auch

nicht dem Sachverständigen-, sondern allenfalls dem Zeugenbeweis zugänglich (so zu

Rechf auch LG Dortmund, Urteil vom A1.03,2A12, Az.4 S 97/11, Zit, nach JURIS, Rn.

44; Wittschler, NJW 2012, 13, 15). Denn ein Sachverständiger kann schlechterdings

über die VerfUgbarkeft eines Fahzeugs zu einem vergangenen Zeitpunkt bei einem be-

stimmten Autovermieter zu einem bestimmten Preis keine Auskunfl geben.
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Letztlich könnte der Sachverständige allenfalls eine emeute Markterhebung durchftrh-

ren, die aber im Falle einer Abwelchung uon der Schwacke-Liste - ebenso wie die

Marklerhebung des Fraunhofer-lnstituts - als bloße ,,konkurrierenden Markterhebung

nach den VorgEben des Bundesgerichtshcfs nicht geeignet utäre, die Validitlit der vom

Tatrichter zur Anwendung gebrachten Liste in Frage zu stellen (so eu Recht LG Dort.

rnund, Urteil uom 01,03,2012, Az. 4 S 97/11, Zit, nach JURIS, Rn, 44 f .: tÄllttsehier, NJ\A/

2012,13, 15),

Zu berücksichtigen ist ar.rch, dass die Angebote - selbst \ilenn man unabhängig von Be-

denken; auf die noch einzugehen ist, den angsgebenen ,,Gesamtpreis" mit oer

Schwacke*Lisle uergleicht - irn Durchschnitt zwar deutlich unter dem vorn Kläger geltend

gemachten gefüttelten Prsis nach der Schwacke-Liste liegen, in vielen Fällen aber in-

nerhe/Ö der uon Schwacke angegebenen Prelsspanne. Die Schwacke-Liste enthält für

jede Fahrzeugklasse und f{ir dreistellige Postleikahlengebiete eine Preisspanne für 1-

tägige, 3{ägige und wöChentliche Anmietungen, dle zurischen der niedrigsten und der

hüchsten Preisangabe der hefragten Autovennieter schwankt. Um nur ein Beispiele (von

vielen) zu nennen: lrn Fall 1 liegt der S-Tagespreis für ein Fahzeug der Klasse 1 lm an-

gegebenen Postleitzahlengebiet adschen 81 und 285 €, der Tagesprais liegt zwischen

28 und 125 €, Das von Beklagtenseite vorgelegte durchschniftlhhe Angebot für ftinf Ta-

ge fiegl bei 220,11 €, also deutlich innerhalb der Spanne der Schwacke-Preisliste von

{für einen f{inf4ägigen Zeitraum} 137-535€. Beräcksichtigt man nun, dass es sich urn

lnternetangebote größer, im bundesweilen Wettbeurerb agierender Autoverrnletungen

handelt, so verwunderl es nicht, dass die Angebote im unleren Bereich der Schwacke-

Spanne liegen. Dieser Umstand ist aber nicht geeignet, die Schwacke-Befragung, die

eben einen breiteren Markt abbildet, in Frage zu stellen. GeeiEneter l\rtaßstab ftir dle

Schadensschätzung nach $ 287 ZPO ist die durchschnittliche Autovermietung und nicht

ein bssonders gttnstiger Freis. Hinzu kommt, dass dle Vergleichbarkeit der in den

Screenshots dargestellten Angebote mit der Schwacke-Preisliste insofem fraglich ist, als

bei elner Reihe von Screenshots die Formulierung,,äb ,,, €" auflaucht. Hier ist völlig un-

klar, welche Zusatzkosten, die evtl. irn Schwgcke-Preis enthalten sind, bei den angetühr-

ten Internet-Angebotan noch anfaflen. Soweit geltend gemacht wird, dass irn Preis elne

Vollkaskoversicherung enthalten ist, so ergibt sich djes nur aus einem Teil der
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screenshots' lm {Jbrlgen handelt es sich urn eine vollkaskoversicherung mit sehr hoher
Sethstbeteili'gung.

weilerhin ist die vergfeichbarkeit auch deshalb eingeschränkt, weil bei der Berechnung
des Gespmtrnietpreise$ bei den lnhmetangeboten offensichtlich von vornherejn eine
konkrel bestimmte Mietdauer angegebel wurde. Dies entspricht aber in vielen Fällen
der AnmletuiQ von unfaflersatzFahrzeugen nicht der tatsächlichen Anrnietsituaiiqn, bel
der dern Geschädigten beider Anmietung ein genauer Mietzeiiraum noch nicht bekannt
ist' Insofern erscheint es vorzugswürdig, wie von Klägerseite erfolgt, küaere Anrnie-
tungszeiträurne zu addieren.

und schlleßlich hat das oberlandesgerieht stuttgart (ufieil vom 18.0g .2011,7 u 1ow11,
zit' nach JURls, Rn. 61 t) zu Recht darauf hingervleser, dass die vergfqichbarkeit der
Internet-Angebote mit der $chwacke-Liste deshalb nicht gegeben ist, weil die
Schwacke-Liste verschiedene Fahzeuge nach bestimmten Kriteden _ elws auch die
Itdotorisierung eines Fahzeugs 'zu Preisgruppen zusarnrnenfasst. Nach den Intemet-
angeboten sleht aber ein konkretes Fahzeugmodeil noch gar nisht fest - es t<ann sich
auch um ein ,,vergleichbares" Fahrzeug handeln -, so dass eino sichere Einordnung in
eine der Gruppen der Schwacke-Liste, die voraussetzung fur einen Vergleich wäre, gar
nichl möglich ist,

Zu berücksichtigen ist auch, dass die Internetangebote allesamt unslreitig vorausselzen,
dass der Anmietende Über eine Kreditkade velTügt und zudem bereit ist, die Kreditkar-
tendaten irn Rahmen der Anmietung via lnternet preiszugeben. weder das eine noch
das andere kann ohne weiieres unterstellt und zur Grundlage frlr die Ermitflung eines
,,d u rehs c h n ittl ichen" p rei ses gem acht werd e n,

Enlsprechend der Berechnung der Ktägerin hat das Gericht in den FäJlen, in denen nioht
ein klassenniedrigeres Fahzeug angenrietet wurde, ersparte Eigenaufwendungen in
Hö]re von 5% in Abzug gebracht.

Die von der Klägerin uerlangten Zuschläge fiir Winterreifen hat das Gericht irn Rafrmen
von S 287 zPO als gerechtfleftigt angesehen. Dabei geht das Gericht in überelnstim,
rnung mit dem oberlandesgericht stuttgarl iurteil vom 1g.08 .2011, Az.7 u 10g/1 1. Zat,
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nach JURIS, Rn- 68 ff.; ebenso z.B. OLG Köln, Urteil vom 22.03,11, Az,3 U 47110, zit.

nach JURIS, Rn. fB) davon aus, dass e* sich bei Winterreifen urn Sonderleistungen

handelt, die von Seiten der Aulovermieter Ublicherweise nur gegen Zuschlag erbracht
werden.iDafilr spricht schon der Urnstand, dass die Schwacke-Liste, die aufgrund einer
breiten Befragung von Autovermietarn erstellt wurde, davon ausgeht, dass es sich urn
Zusatzleistungen handelt, die tlbticherweise gegen Auftreis erbrqcht werden. Konkrete
Anhaltspunkte dafür, dass dies in den vorliegenden Anmietfällen anders gewesen wäre,
fehlen. Bei einem Teil der Screenghots ist nicht erkennbar, ob die Winterbereifung inr
Preis lnbegriffen ist oder nicht. Und der Umstand, dass bei den anderen Angeboten
ausdrücklich darauf hingewiesen tuird, dsss Winterbereifung im angegebenen Preis in-
begriffen ist, zelgt, dass dies eben nicht, wie vOn Beklagtenserte behquptet wird, eine
Sel bstuerständlichkeit da rstellt.

Auch die " im unrigen nicht bestrittenen - Zusatzkosten filr eine Vollkaskoversicherung
sind entsprechend det Kalkulalion der Klägerin grundsätzlich ersahfähig ivgl. z.B.

iBGFf, NJW 2005, 1041. 10421 OLG Köln, Urteil vom 22.03.2011, 3 U 4TnA, zit. nach
JUR|S Rn,  rs) .

Die Zuschläge für einen zusäklichen Fahrer, die nach der Schwacke.Liste als vergtt-
tungspflichtige ZusaEleislungen aufoeführi sind hat das Gerioht ebenfalls als gerechtfer-
tigt ahgesehen (ebenso z.B, oLG Köln, urt. v. 22.ß.2a11, Az. 3 u 47110, zit. nach
JURf S, Rn. te; OLc Köln, Urt. v. 19.09.2010, Az. 5 u 44110, l-5 U 44110, zit. nach
JURIS, Rn. 11). Die pauschale Behauptung der Bekhgten, solche Aufschläge seien
nicht Eerechtfertigt, weii f{ir die Klägerin im Hinblick auf die Vollkaskoversicherung kein
zueälzliches Risiko fuestünde, ist nicht geeignet, die Schwacke-L]st'e, die davon ausgeht,
dass derartige Zusch{äge marktüblich sind. ln Frage zu stellen.

Der in einzelnen Fällen erfolgte Elnwand der Beklagten, es rnüsse lnr Hinblick auf das
Fahrzeugalter eine Henahstufung in der Schwacke-Liste vbrgenornmen werden, er-

scheint'dern Gedcht ebenfalls nicht stichhaltig. Die Einordnung in die Schwacke-List'e

erfolgt unter Berüoksiahtigung des Produktiqnszeitraums des Fahrzeugs. Ein weiterer

Abaug für ältere Fahrzeuge erscheint daher nicht gereohtfertigt.
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Soweil dle Klägerin in alfen Fällen einen pauschalen Zuschlag von 20% irn Hinblick auf

die besöndere Situatlon der Anrnletung eines Ersatzf,ahrzeuge durch einen Unfallge-

schädigten vorgenommen hatn lst das Gericht dem nur teilweise, nämlich in derr Fällen

Zitr.4,8, 17,20,28 und 31 gefolgt. Die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

lehnt eirre pauschale Erhöhung des oNormaltarifs" bei der Anmieturrg uon Unfaller€aL-

fahzeugen ab und weist stattdessen darauf hin, dass ein solcher Aufschlag flur vorge-

nornmeh werden kann, wenn er aufgrund der Urnslände des tinzelt'alls gerechtfertigt ist

(vgi. z.B. BGH, NJW 2005, 1041, 1 042). Mit dem Oberlandesgericht Stuttgart {Urteil vom

18.08.2011, Az.7 U 109/11, zit. naeh JURIS, Rn, 80 f,) ist im Rahmen von S 287 ZPO

davon auszr:gehen, dass eine ErhOhung grundsäizlich imrner dann gerechtfertigt ist,

\Ä/enn die Anmietung noch am Tag des Unfalls oder noch am Folgetag erfolgt. In diesen

Fällen ist im Regelfail davon auszugehen, dass ein Zugang zu Normaltarifen ausschei-

del, weil aufgrund der Not- und Eilsituation eine uberlegte, zielgerichtete und preisver-

gleichende Suche nach günstigen fttlietwagen^Anbietern nicht in Beirachl kornmt und
wegen dieses Zeitrnoments auch seitens der Kfz-Verrnieter mit einem Angebot zum

Normaltarif nicht gerechnet werden kann. lrn vorliegenden Fall erfolgte die Anmietung
arn Unfalltag bzw. arn Tag danach (nur) in den Fäflen 4,5, 17,20,28 und 31. Das Ge-

richt hat deshalb in diesen Fällen einen pauschalen Zuschlag von 20% suf den auf der

Grundlage der Schwacke-Liste ermittelten Normaltarif vorgenommen, in den anderen

Fällen wurde der klägerseils vorgenommene Zuschlag herausgerechnet. Unt'er Zugrun-

delegung dieser Herangehensweise ergaben sich für die 31 streitgegenständlichen Fälle

die folgenden Gesarntbeträge:

LII'\, Zust. Betrag necl

Sclrwacke..Liste t Zu

sahläge tlr Sonderlelstun

gen sdrvio r ?O% in det

Fällen 4, 5, 17, 20, 2S, 31

Von Kl. gelt€nd

g€m€cnler

Rochnungsbe-

lrag

Gerahlter Eetrag RegGumme

1 404,9) 413,03 220,00 184,50

t 507,05 549,01 215.00 292,b3

a 239,28 255,ü2 160.00 79,25

2.38q,82 ?,3e1,04 1_O85,O0 1.236,04

1 -g8r ,1 0 1.801,G4 794,10 1_007,54

o zi2,lü 2ffi,O1 203,01 23,0S

ä6 {,94 302.45 1ö1,26 ?10,0s

ö 348,15 386,01 zt 5,00 133.tö

e 1.04s1,55 .101,98 455,UO 594,55

l f l 271,1s 25?,00 147,W I nA Q'A
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1 1 :346,50 g7g,go f 55,0t) 181,50
12 1s68,?0 0€7,00 487,,99 80,71

1 3 :1148,00 479,{0 209,98 233.02
1 4 558,85 60?,00 215,U0 323,65
1 5 '538r€5 607,00 255.01 zffi,e{
1 8 1SEZ,E0 887,00 1ö0.00 182$D
1 7 2.565,€0 2.335,03 1.790,0o 545,03
1 8 ES5,llD 940,00 5do,00 405.00
1 9 441,40 519,02 25i),00 19'1 ,40
20 2,846,60 e.532,95 1 .175,00 1,357,95
21 179,00 319,9'9 250,fi} 2d,00
a < 21Z,lO 255,D2 1 50,00 s2,tü
23 51 6,00 569.61 275.00 241p0
24 398,50 472,09 255.01 143.49
?Ä 322,79 385,71 163,87 158,92
2G 3s9,?0 3gg,,l2 250,00 10s,20
a , 225,50 261,98 88,01 t4u,49
28 1"537,00 ,1.352,97 g8g,45 s93,5?
29 429,95 432,99 29S.55 1?4,#
30 4ö2,OO 538.01 362.3? 119,6t
31 1.475,00 {.404,0'l 1.034,s8 089.43
Summs: 9,471,14

Das Gericht hat - ebenso wie die Ktägerin bei der Bezifferung ihrer Klageforderung - bei
der Berechnung des der Klägerin zuzusprechenden Reslbetrags den auf der Grundtage I
der Schwacke-Liste kalkullerten BetraE in den Fa[en zugrunde gelegt, in denen dieser
niedriger war 8ls der Rechn(ngsbetnag, in den übrigen Fällen hat es die Restforderung
entsprechend dem Vorlrag der Klagerin auf dle Differenz von Rechnungsbelrag und i
Leistung der Beklagten beschränkt. Die in die Gesarntsumme etngeflossenen Zahlen i

sind zur besseren Übersicht fettgedruckt.

D ieEntsche idungüberd ieZ jnsenerg ib ts ichausSs2B6,2s8Abs.1BGB.

Die Kostenentscheidung resultiert aus g 92 Abs. 1 Sätz 1ZpO,

Die Entscheidung über die vorläufige Vollsireckbarkeit folgt aus S 709 ZPO bar,t. SS 708

Nr ,  11  [ ,V .m $  7112Pü-
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Richter am Landgeriuht
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